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Leistungsentgelte in unserer solitären KURZZEITPFLEGE im Seniorenhaus an der Altstadt 
 

Für die  

Kurzzeitpflege errechnet sich bei einem Aufenthalt von 12 Tagen  

• unabhängig vom Pflegegrad  

• ein Eigenanteil aus den Entgelten für Unterkunft und Verpflegung von € 678,60 

 
Für die - ergänzend mögliche  

Verhinderungspflege errechnet sich bei einem Aufenthalt von 11 Tagen 

• unabhängig vom Pflegegrad  

• ein Eigenanteil aus den Entgelten für Unterkunft und Verpflegung von € 622,05 

Voraussetzung für die genannte Höhe der Eigenanteile ist, dass im Kalenderjahr die Zuschüsse der 
Pflegekassen für Aufenthalte in der Kurzzeit- und Verhinderungspflege noch nicht beantragt bzw. ausgezahlt 
wurden. 
 
Bei längeren als den oben genannten Aufenthaltsdauern müssen die Gesamtkosten individuell berechnet werden. 
 

für gewünschte und vereinbarte Zusatzleistungen werden berechnet:       
Telefonkosten mit aktiver Wahlmöglichkeit (kostenlose Bereitstellung bei nur angenommenen Anrufen)     14,90 €  
Gestellung von TV-Geräten (bei Kurzzeitpflegegästen)     8,90 €  

 
Wir stehen gern als Ansprechpartner zur Verfügung: 
Seniorenhaus an der Altstadt, Goethestr. 20, 58313 Herdecke, Telefon 02330-6430-500/ 504        
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Leistungsentgelte in unserer solitären KURZZEITPFLEGE im Seniorenhaus an der Altstadt  
im Einzelnen 
 

PG 
Pflegebedingte 
Kosten täglich 

Ausbildungs-
umlage täglich  

Unterkunft 
täglich 

Verpflegung 
täglich 

Investitions-
kosten  

Anteil 
Pflegekasse 

1 142,89 € 4,96 € 31,95 € 24,60 € 46,66 €          131,00 €  

2 142,89 € 4,96 € 31,95 € 24,60 € 46,66 €          805,00 €  

3 142,89 € 4,96 € 31,95 € 24,60 € 46,66 €       1.319,00 €  

4 142,89 € 4,96 € 31,95 € 24,60 € 46,66 €       1.855,00 €  

5 142,89 € 4,96 € 31,95 € 24,60 € 46,66 €       2.096,00 €  
 

 

Kurzzeitpflege  Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 
Tägl. pflegebedingte Kosten und 
Ausbildungsumlage 

147,85 € 147,85 € 147,85 € 147,85 € 

x Aufenthaltsdauer in Tagen 12  12 12 12 

Zuschuss der Kasse bis max. 1.854 € 
einmal je Kalenderjahr 

1.774,20 € 1.774,20 € 1.774,20 € 1.774,20 € 

 

Verhinderungspflege  Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 
Tägl. pflegebedingte Kosten und 
Ausbildungsumlage 

147,85 € 147,85 € 147,85 € 147,85 € 

x Aufenthaltsdauer in Tagen 11  11 11 11 

Zuschuss der Kasse bis max. 1.685 € 
einmal je Kalenderjahr 

1.626,35 € 1.626,35 € 1.626,35 € 1.626,35 € 

 
Die oben genannten, täglichen Investitionskosten übernimmt in der genannten Aufenthaltsdauer der örtliche Sozialhilfeträger, mit dem wir 
direkt abrechnen. Auch die  
              

zusätzlich wird berechnet:  täglich monatlich  
 Vergütungszuschlag nach § 43b SGB XI bei Demenzerkrankung; i.d.R. von den Pflegekassen finanziert  6,98 € 212,33 € 

 Reduzierung der Verpflegungskosten bei Sondenernährung  - 8,20€ 16,40 € 498,89 € 
  

 


